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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.07.1998

Norm

CKW-Anlagen-V allg

GewO 1973 §82

GewO 1973 §83

Rechtssatz

Die konkret vorgeschriebenen Maßnahmen im Sinne der CKW-Anlagen-VO richten sich unabhängig von einem

Verschulden, ja selbst unabhängig von der tatsächlichen Verursachung gegen den Inhaber der Anlage, der deren

Au<ösung angezeigt hat. Über zivilrechtliche Haftungs-, Ausgleichs- oder Regreßansprüche enthält die ö?entlich-

rechtliche Norm der Gewerbeordnung nichts.
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